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§ 38 DSt

DSt - Disziplinarstatut fir Rechtsanwalte und Rechtsanwaltsanwarter

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Mit dem Erkenntnis ist der Beschuldigte freizusprechen oder des ihm zur Last gelegten Disziplinarvergehens
schuldig zu erkennen.

2. (2)Wird der Beschuldigte eines Disziplinarvergehens schuldig erkannt, so ist im Erkenntnis ausdrticklich
auszusprechen, welche Pflichten seines Berufes er verletzt oder welche Beeintrachtigung der Ehre oder des
Ansehens des Standes er durch sein Verhalten begangen hat. AulRerdem hat ein solches Erkenntnis
auszusprechen, welche Disziplinarstrafe verhangt wird und daR der Beschuldigte die Kosten des
Disziplinarverfahrens ganz oder zum Teil zu ersetzen hat.

In Kraft seit 01.01.1991 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 38 DSt
	DSt - Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter


